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Neue Technologie im Trockenbau 
erhielt 1. Preis
Gewinner in der Kategorie „Wissen-
schaftlerInnen“ wurde das Team 
„DuCem“.  Im Rahmen eines For- 
schungsprojekts an der TU Berg-
akademie Freiberg entwickelten 
Adrian Bajrami, Benjamin Hiller 
und Bruno Heitsch eine neuartige 
zementhaltige Mischung und ein 
automatisiertes Beschichtungs-
verfahren für Trockenbauplatten. 
Sie können dabei eine sehr hohe 
Oberflächenqualität selbst bei 
einer geringen Stärke von 0.3mm 
erreichen. Zusätzlich fallen ty-
pischerweise notwendige Arbeits-
schritte – darunter Beschichten, 
Abspachteln und Schleifen, weg. 
„Es ist wirklich schade, dass wir 
DuCem nicht persönlich vor Ort 
präsentieren können – es fühlt sich 
einfach wunderschön an, wie echte 
Keramik!“ beschrieb Adrian Bajrami 
nach der Preisverleihung begeis-
tert das Produkt. Dabei hatte das 
Team auf dem Weg einige Hürden 
überwinden müssen. Der ursprüng-
liche Auftraggeber des Projektes 
war ausgestiegen, doch das Team 
glaubte weiterhin an die Technolo-

gie und bemühte sich immer wie-
der um weitere Finanzierung. Gar 
nicht so einfach bei einem Produkt, 
dass auf den ersten Blick sehr er-
klärungsbedürftig ist. „Aber sobald 
die Leute den Prototypen in den 
Händen halten, sind sie begeistert“ 
so Adrian Bajrami. Das Team kann 
sich über ein Preisgeld in Höhe von 
1.000 Euro freuen, welches vom 
Technologiegründerfonds Sachsen 
(TGFS) gestiftet und übergeben 
wurde.

Der erste Doppelsieg in der Kate-
gorie „Studierende“
Gleich die erste und zweite Stufe 
des Treppchens belegte der ange-
hende Gründer Martin Uhlmann 
von der TU Chemnitz mit seinen 
eingereichten Ideen. Den ersten 
Platz in der Kategorie „Studie-
rende“ gewann er mit Flaura. Der 
smarte Blumentopf überwacht mit 
Hilfe von Sensoren die Pflanze, 
gießt sie nach Bedarf und gibt Infor-
mationen über ihre optimale Pflege 
über eine zugehörige App weiter. 
Die Neuheit ist dabei die Verknüp-
fung mit SmartHome-Systemen 
und die Steuerung über das eigene 

Handy. Martin Uhlmann zeigt sich 
überrascht und glücklich: „Damit 
hatte ich nicht gerechnet. Ich habe 
immer viele Ideen und wollte mei-
ne zweite Idee „Spice Aid“ einfach 
mal von Experten bewerten lassen. 
Flaura ist aber schon aktuell mein 
Hauptfokus.“ Er will den Blumen-
topf ganz nach dem Lean Start Up 
Prinzip schnell auf den Markt brin-
gen und mit viel Kundenfeedback 
weiterentwickeln. Dazu gibt es den 
3D-Druckplan für das Gehäuse be-
reits frei im Netz verfügbar. Den  
Bausatz für die Elektronik und Tu-
torials zum Zusammenbauen liefert 
er selbst. Der Preis für den ersten 
Platz ist ebenfalls mit 1.000 Euro 
dotiert und wurde von der Volks-
bank Chemnitz eG gestiftet und 
übergeben.

Smarte Ideen und innovative Beschichtungsverfahren
Preisträger des SAXEED-Ideenwettbewerbs gekürt  

von Dr. Constance Bornkampf 

Bereits zum 16. Mal rief das Gründernetzwerk SAXEED Studierende, wis-
senschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Professorinnen 
und Professoren an den vier südwestsächsischen Hochschulen auf, in-
novative und kreative Geschäftsideen beim SAXEED-Ideenwettbewerb 
„Schicke Ideen“ einzureichen. Aus den 30 eingereichten Ideen wählte 
die Fach-Jury am Ende neun Ideen aus, die zum Pitch auf der Preisverlei-
hung eingeladen wurden. Etwa 90 Gäste waren am 07. Juni 2021 bei dem 
Event dabei, welches das erste Mal in digitaler Form über die interaktive 
Plattform spatialChat, stattfand. Unter den Nominierten befanden sich 
Teilnehmende aller vier Hochschulstandorte. Gemeinsam kürten Publi-
kum und Live-Jury die besten der eingereichten Ideen. 
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Von der perfekten Gewürzmischung, 
über blockchaingetriebene Paket- 
lieferungen bis hin zu neuen 
Produkten aus Elektroschrott – die 
Platzierten der beiden Kategorien 
im Überblick
Der 2. Platz in der Kategorie „Studie-
rende“ und 500 Euro Preisgeld, ges-
tiftet von der Technologie Centrum 
Chemnitz GmbH, geht, wie bereits 
erwähnt, auch an Martin Uhlmann 
von der TU Chemnitz. Viele Men-
schen kochen fast täglich selbst. 
Dennoch bleibt die perfekte Wür-
zung der Gerichte oft ein Geheim-
nis. Dieses will Martin Uhlmann mit 
seiner Spice Aid App lösen. Zunächst 
können Nutzende persönliche Vor-
lieben einspeichern. Dadurch kann 
die App dann bei einer späteren 
Auswahl eines Gerichtes oder der 

Verlinkung eines Online-Rezeptes 
die perfekten Mengenangaben der 
einzelnen Gewürze vorschlagen. Da-
bei schließt Spice Aid an den Trend 
zu spezifischen Gewürzmischungen 
an, ohne dass unnötig viele neue 
Gewürze angeschafft werden müs-
sen. Stattdessen kann nun jeder für 
sich mit Hilfe der App selbst die in-
dividuell benötigten Kombinationen 
finden. 
Mit der Einreichung „SympU“ 
konnte Luisa Geschew von der TU 
Bergakademie Freiberg überzeugen 
und den dritten Platz in der Katego-
rie „Studierende“ belegen. Gestiftet 
wird der Preis in Höhe von 500 Euro 
von der Sächsischen Aufbaubank. 
Luisa Geschew hat selbst die Erfah-
rung gemacht, dass viele Menschen 
mit Autoimmun- oder chronischen 

Erkrankungen oft einen langen Weg 
der (Fehl-)Diagnosen hinter sich ha-
ben, der von Frust und Unsicherheit 
begleitet wird. Um den Betroffenen 
zu helfen, einen selbstbestimmteren 
Umgang damit zu finden, kam ihr 
die Idee zu SympU. Bei der App 
werden tagebuchähnlich Symptome 
und Umweltfaktoren dokumentiert. 
Dabei entsteht eine verbesserte 
datenbasierte Selbstwahrnehmung 
und erleichtert die Kommunikation 
mit Ärzten, sodass der Anamnese- 
und Diagnostikprozess verbessert 
werden kann. 
Die übrigen Plätze der Kategorie 
Studierende belegten die Projekte 
„Keyfinery“ und „DeliveryChain“. 
Für Dominik Finke (Westsächsische 
Hochschule Zwickau) und Benjamin 
Abdele (HTW Dresden) von Key-
finery ist es unerklärlich, wie viele 
Menschen für ihren ergonomischen 
Schreibtischstuhl viel Geld ausge-
ben, aber sich oft keine Gedanken 
um die Tastatur machen, die sie 
genauso oft nutzen.  Sie entwickeln 
daher ein Online-Baukastensystem 
mithilfe dessen sogenannte Custom 
Mechanical Keyboards, also indi-
viduelle mechanische Tastaturen, 
zusammengestellt werden können. 
Vom Linkshänder, der die Zahlen-
tasten gerne links statt rechts haben 
möchte, über Gamer bis hin zum 
Design-Fan können die Kunden so-
wohl Funktion und Aussehen der 
Tastaturen ganz nach eigenem Ge-
schmack anpassen. Dabei besteht 
die Möglichkeit der Unterstützung 
und Verwendung exklusiver Designs 
von unabhängigen Künstlern aus der 
Online Community. 
Mit Blockchain die Paketzustellung 
in Regionen mit schwacher Postin-
frastruktur zu verbessern, das ist 
die Idee des DeliveryChain Teams 
um Jeremias Krämer, Mbongning 
Tendonkeng und George Francis 
von der Hochschule Mittweida. Ihre 
App soll eine Plattform bieten, bei 
der Privatpersonen sich vernetzen 
können: die einen, die Pakete ver-
schicken wollen und die anderen, 
die selbst eine Strecke fahren und 
sich durch die Lieferungen etwas 
verdienen wollen. Vertrauen ist in 
diesem Zusammenhang von größter 
Bedeutung, sodass das Team auf  
Smart Contracts setzt. Mit Hilfe die-
ser können beide Seiten eine Art digi-
talen Pfand für eine Paketzustellung 
hinterlegen und auch die Bezahlung 

Martin Uhlmann konnte sich mit seinen Ideen "Flaura" und "Spice Aid" durchsetzen 
und belegte den ersten und zweiten Platz in der Kategorie "Studierende".
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könnte auf diesem Weg abgewickelt 
werden. Ein besonderer Fokus soll 
dabei auf afrikanischen Ländern lie-
gen, da sich das Team hier eine hohe 
Nachfrage erhofft. 
In der Kategorie „WissenschaftlerIn-
nen“ stellten außerdem die Teams 
von „GeriPrevent“ und „Green 
Gentem“ ihre Projekte vor.  Das 
interdisziplinäre Team im Bereich 
Sportwissenschaften (Dr. Alexander 
Stäuber, M.Sc. Sebastian Zimmer, 
B.Sc. Vanessa Paskovska) und Ge-
rontologie (M.Sc. Tina Auerswald) 
von GeriPrevent stellt sich einer 
der größten Herausforderungen 
der nächsten Jahre: dem wach-
senden Pflegenotstand. Mit einem 
All-in-One-Prinzip ihres Dienstleis-
tungsportfolios von Beratung über 
Schulung und Umsetzung bis hin zur 
Evaluation wollen sie die Präven-
tionsberatung für Pflegeeinrichtun-
gen werden. Erste Konzepte sind 
bereits entwickelt und im Rahmen 
eines Forschungsprojektes „Präven-
tion in stationären Pflegeeinrichtun-
gen“ erprobt. Dabei setzt das Team 
vor allem auf ein niedrigschwelliges 
und erlebnisorientiertes Gruppen-
angebot. Denn sie sind von dem 
positiven Einfluss der Verknüpfung 
von körperlicher Aktivität mit kog-
nitiver Stimulation auf die physische 
und psychische Gesundheit älterer 
Menschen überzeugt. Während-
dessen hat sich Green Gentem zur 
Aufgabe gemacht, aus Schrott neue  
Produkte zu drucken. Das Team, beste-
hend aus Dr. Hripsime Gevorgyan,  
Avinash Kandalam und Golam 

Muktadir, Sayan Chatterjee und  
Sania Ahmed, entwickelten inner-
halb des „EMPOWER“ Doktoran-
denprogramms der TU Bergakade-
mie Freiberg eine Lösung für die 
wachsenden Mengen an Elektro-
schrott, der jährlich in Deutschland 
produziert wird. Dieser besteht 
oftmals aus verschiedensten Kom-
ponenten, die alle gesondert recy-
celt werden müssen. Mit Hilfe eines 
Smart-Warehouses will das Team 
den Schrott beim Verbraucher sam-
meln, intern sortieren und die Plas-
tikkomponenten in-house mit Hilfe 
von 3D-Druckern in neue Produkte 
weiterverarbeiten. Diese Produkte 
können, ebenso wie die anderen an-
fallenden Recycling-Komponenten, 
verkauft werden. Besonders stolz ist 
das Team dabei auf ein eigenes Tool-
kit für die Drucker, die eine Analyse 
der Kunststoffzusammensetzung 
ermöglicht und die Leistung des 
Geräts entsprechend anpasst.  

Sonderpreis für den günstigen 
Smart-Home Wasserhahn TalkTo-
Triton
Darüber hinaus lobte das Chem-
nitzer Unternehmen chemmedia 
AG im Rahmen des SAXEED-Wettbe-
werbs erneut einen Sonderpreis aus. 
Über ein mietfreies Start-up-Büro 
für ein Jahr im Wert von 2.000 Euro 
im Chemnitzer Coworking-Space 
Kabinettstückchen kann sich Patrick 
Schönknecht von der TU Chemnitz 
freuen. Mit seinem Projekt „TalkTo-
Triton“ begeisterte er Lars Faßmann, 
Vorstandsvorsitzenden der chem-

media AG. Der smarte Wasserhahn 
entsteht durch den Anbau einer 
kleinen Box an der Frischwasserzu-
fuhr, dadurch ist ein zur Konkurrenz 
vergleichsweise günstiges Modell 
möglich. TalkToTriton ermöglicht mit 
Hilfe einer smarten Verknüpfung zu 
Sprachassistenten eine sprachliche 
Steuerung von Wassertemperatur- 
und -menge. Aktuell arbeitet Patrick 
Schönknecht an der Weiterentwick-
lung der Idee sowie einem Proto-
typen. 

Hintergrund: „Schicke Ideen“
Das Gründernetzwerk SAXEED der 
südwestsächsischen Hochschulen 
macht es sich mit dem Wettbewerb 
„Schicke Ideen“ zur Aufgabe, un-
ter allen Einsendungen die besten  
Geschäftsideen zu finden. Zur Teil-
nahme aufgerufen waren alle Stu-
dierenden, MitarbeiterInnen sowie  
Professorinnen und Professoren 
der vier SAXEED-Standorte: TU 
Chemnitz, TU Bergakademie Frei-
berg, Hochschule Mittweida sowie 
Westsächsische Hochschule Zwickau. 
Insgesamt wurden in diesem Wett-
bewerbsjahr 30 Geschäftsideen 
eingereicht. Jede Einreichung er-
hielt dabei in der ersten Bewer-
tungsrunde drei Juryfeedbacks aus 
den Perspektiven „Wissenschaft“, 
„Wirtschaft/Banken“ und „Existenz-
gründungsförderung“. Sowohl das 
Publikum als auch eine sechsköpfige 
Live-Jury entschieden auf Basis der 
Kurzpräsentationen über Siegerin-
nen, Sieger und Platzierte.

Der Manager im Kontext der Überwachungsstruktur: Eine 
vergleichende Analyse deutscher und kamerunischer 

Aktiengesellschaften
von Dr. Nadine Claire Dongmo Zafack

Im Fokus der vorliegenden Arbeit 
steht die Analyse von Machtspie-

len und wechselseitigen Einflüssen 
zwischen den Managern (Vorstand 

oder Geschäftsleitung) und den 
Überwachungsorganen (Verwal-
tungs- bzw. Aufsichtsrat, interne 
Revision und Abschlussprüfer) im 
Prüfungsprozess deutscher und ka-
merunischer Aktiengesellschaften. 
Das bedeutet zum einen die be-
sondere Berücksichtigung von Ver-
tragstheorien und internationalen 
Standards guter Corporate Gover-

Bei dem vorliegenden Beitrag handelt es sich um eine Zusammenfassung  
der Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades des Doctor  
rerum politicarum von Nadine Claire Dongmo Zafack. Die Doktorarbeit ist 
auf MONARCH, dem Dokumenten- und Publikationsserver der TU Chemnitz, 
kostenfrei abrufbar: https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-quco-
sa2-754403. Darüber hinaus kann die Taschenbuchvariante über den Uni-
versitätsverlag Chemnitz für 12,90€ käuflich erworben werden (ISBN: 978-
3-96100-135-4).
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nance, zum anderen die Orientie-
rung am Gesellschaftsrecht jedes 
Landes. Um die unterschiedlichen 
Wechselwirkungen einordnen zu 
können, sollen zunächst am Beispiel  
der kamerunischen „Société Ano-
nyme (SA)“ und der deutschen Ak-
tiengesellschaft (AG) einige Grund- 
züge der jeweiligen Unterneh-
mensverfassung dargestellt werden. 
Dies betrifft vor allem die Stellung 
des Managers im Verhältnis zu den 
Überwachungsorganen der Aktien-
gesellschaften. 
Bezüglich des Corporate Gover-
nance-Modells ist die kamerunische 
SA durch ein monistisches System 
mit einem „Directeur Général/DG“ 
(Generaldirektor) oder „Président 
Directeur Général/PDG“ (Präsident-
Generaldirektor) und dem „Conseil 
d’administration“ (Verwaltungs-
rat) gekennzeichnet, während das 
deutsche Corporate-Governance-
System durch eine strenge Tren-
nung zwischen Geschäftsführung 
(Vorstand) und Überwachung (Auf-
sichtsrat) gekennzeichnet ist. Die 
Einrichtung von Prüfungsausschüs-
sen ist bei einer nicht kapitalmarkt-
orientierten SA fakultativ, allerdings 
besteht eine Pflicht, wenn die SA 
kapitalmarktorientiert oder bör-
sennotiert ist. Im Gegensatz dazu 
sind diese Ausschüsse bei einer 
deutschen AG nicht obligatorisch, 
unabhängig davon, ob die  AG bör-
sennotiert oder kapitalmarktorien-
tiert ist. 
Bezüglich der Abschlussprüfung 
ist die Bestellung mehrerer Ab-
schlussprüfer (Gemeinschaftsprü-
fung) für die kapitalmarktorientierte 
bzw. börsennotierte SA sowie für 
Kreditinstitute obligatorisch.  Dage-
gen ist die Gemeinschaftsprüfung 
bei einer deutschen AG fakultativ, 
unabhängig davon, ob sie kapi-
talmarktorientiert ist oder nicht. 
Besonders herauszustellen ist die  
Tatsache, dass bei einer kapital-
marktorientierten AG das Prinzip 
der externen Rotation gilt, während 
bei einer kapitalmarktorientierten 
SA das Prinzip der internen Rota-
tion praktiziert wird. Die interne 
Revision stellt ein weiteres Überwa-
chungsinstrument dar, das bei einer 
deutschen AG dem Vorstand unter-
stellt ist. Allerdings äußert sich bei 
einer SA der Gesetzgeber nicht zur 
Stellung der internen Revision. Nur 
bei Kreditinstituten existieren be-

sondere Bestimmungen bezüglich 
der Stellung und der Rolle der in-
ternen Revision. In diesem Zusam-
menhang besteht eine Weisungs-
befugnis des Audit Committee ge-
genüber Mitarbeitern der Internen 
Revision eines kamerunischen Kre-
ditinstituts. Dieses Szenario ist aber 
bei einer deutschen AG nicht vor-
stellbar, da der Aufsichtsrat bzw. der 
Prüfungsausschuss ohne die Zustim-
mung des Vorstandes den Mitarbei-
tern keine Weisungen erteilen darf.
Ein weiterer Schwerpunkt dieser Ar-
beit besteht darin, die wesentlichen 
Elemente herauszustellen, welche 
die Art der Interaktionen und der 
unterschiedlichen Verhaltensstra-
tegien charakterisieren, die von den 
Akteuren mittels der sich ihnen bie-
tenden Freiräume genutzt werden 
können. Es geht hier darum, die ge-
genseitige Beeinflussung bzw. die 
Machtverhältnisse zwischen den 
Akteuren im Rahmen ihrer Zusam-
menarbeit zu analysieren. In einer 
deutschen AG zeigt sich die Macht 
des Vorstands über den Aufsichtsrat  
auf verschiedenen Ebenen. Die hierar-
chische Unterordnung der internen 
Revision unter den Vorstand kann 
ein Hindernis für die Überwachungs-
funktion des Aufsichtsrats darstel-
len. Dies liegt daran, dass der Auf-
sichtsrat keinen direkten Zugriff auf 
die Berichte der Internen Revision 
hat. Er ist nicht befugt, die Mitarbei-
ter der Internen Revision ohne die 
Zustimmung des Vorstands zu befra-
gen oder Weisungen bzw. Prüfungs-
aufträge zu erteilen. Zudem ist sein 
Einsichts- und Prüfungsrecht einge-
schränkt. Dadurch ist es dem Auf-
sichtsrat erschwert, die Wirksam-
keit der Internen Revision zu über-
wachen. Die Macht des Vorstands 
wird sogar noch dadurch verstärkt, 
dass der Abschlussprüfer selbst  
keinen direkten Zugriff zu den Be-
richten der Internen Revision be-
sitzt.
In einer kamerunischen SA kann die 
PDG-Struktur für die Kontrolle der 
SA problematisch sein, da die An-
wesenheit des Generaldirektors im 
Verwaltungsrat die Unabhängigkeit 
des Verwaltungsratsvorsitzenden 
gefährden könnte. Es besteht hier 
die Möglichkeit einer Schwächung 
der Kontrollkapazität des Verwal-
tungsratsvorsitzenden. Das Schwei-
gen des Gesetzgebers bezüglich 
der Qualifikation der Mitglieder 

des Verwaltungsrates ist ebenfalls 
ein Hindernis für die Kontrolle der 
Manager. Allerdings ist die Fest-
stellung der Mandatsdauer des DG 
durch den Verwaltungsrat als gut 
für die Überwachungsfunktionen 
des Verwaltungsrats anzusehen. 
Das obligatorische Audit Committee 
bei kapitalmarktorientierten SA, das 
ausschließlich aus externen Mitglie-
dern besteht, fungiert als ein unab-
hängiges Überwachungsorgan, das 
die Effizienz des Verwaltungsrats bei 
der Erfüllung seiner Überwachungs-
aufgaben verstärkt. Des Weiteren 
kann der Manager durch die vom  
Gesetzgeber hinterlassene Gesetzes-
lücke in Bezug auf die Funktion und 
die hierarchische Anbindung der 
Internen Revision seine Macht auf 
den Verwaltungsrat ausüben. Das 
Schweigen des Gesetzgebers hin-
sichtlich des Organs, das mit der 
Erteilung des Prüfungsauftrags an 
den Abschlussprüfer betraut ist, 
sowie der fehlende direkte Zugriff  
der Abschlussprüfer auf die Arbei-
ten der Internen Revision stellen 
ebenso Hindernisse für die Kontroll-
funktion der Abschlussprüfer dar. 
Allerdings ist die Unabhängigkeit 
der Abschlussprüfer bei kapital-
marktorientierten SA durch die Ge-
meinschaftsprüfung und die interne 
Rotation des Prüfungspartners ge-
sichert. Außerdem sollte das vom 
Gesetzgeber vorgesehene Warn-
verfahren („Procédure d’alerte“) die 
Effizienz der Managementüberwa-
chung gewährleiten. 
Unter Berücksichtigung der fest-
gestellten Schwächen in jedem 
Governance-System und insbeson-
dere mit Hinblick auf das Ziel, die 
Kontrolle der Manager der Aktien-
gesellschaft zu gewährleisten, ent-
stand die Idee eines neu aufgelegten 
Governance-Modells für diese Art 
von Gesellschaft. In dieser Hinsicht 
ermöglichte die Analyse der Inter-
aktionen zwischen den Akteuren 
des Prüfungsprozesses die Her-
ausarbeitung einer bedeutenden 
Charakteristik ihrer Machtspiele: 
die Gruppenbildung der Akteure. 
Diese Beobachtungen ermöglichten 
die Feststellung der Gruppen von 
Akteuren, die sich entsprechend 
der Interessen eines jeden Akteurs 
(Koalitionen, Kollusion oder Entste-
hung von Interessenkonflikten, Alli-
anzen oder Kooperation oder bloße 
Koexistenz) bilden können. Darüber 
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hinaus ist die Stärke der Interak-
tionen zwischen den Gruppen oder 
den einzelnen Akteuren analysiert 
worden und schließlich wurden die 
Akteure mit der größten oder der 
geringsten Macht identifiziert. Bei 
der Antwort auf diese Problematik 
dienten die Verhaltens- und sozio-
logischen Theorien als wichtiges 
Werkzeug für ein  besseres Verständ-
nis dieser Situationen, in denen die 
Akteure interagieren.
Sowohl für die deutsche AG als auch 
für die kamerunische SA sind vier 
Gruppen gebildet worden. Bei einer 
deutschen AG können die Unterord-
nung der internen Revision unter 
den Vorstand sowie ihre finanzielle 
Abhängigkeit von letzterem zu einer 
starken Koalition zu Lasten des Auf-
sichtsrats und des Abschlussprüfers 
führen. Daher wäre es für die In-
terne Revision folglich vorteilhafter 
zu kooperieren als zu denunzie-
ren, um die Gefahr zu vermeiden, 
entlassen zu werden. Die Interne 
Revision und der Vorstand stel-
len somit die stärkste Gruppe des 
Prüfungsdreiecks dar. Bei der zwei-
ten Gruppe, bestehend aus dem 
Vorstand und dem Abschlussprüfer, 
ist das Risiko einer Koalition ge-
ring, da der Vorstand keinen Ein-
fluss auf die Bestellung sowie die 
Honorare des Abschlussprüfers hat. 
Dadurch ist die Unabhängigkeit des 
Abschlussprüfers gesichert. Aller-
dings ist das Risiko einer Kollision 
nicht ausgeschlossen. Bezüglich der 
Gruppe „Aufsichtsrat-Vorstand“ 
geht es um eine starke Kooperation 
und einen regelmäßigen Informa-
tionsaustausch. Die Gruppe „Ab-
schlussprüfer-Aufsichtsrat“ scheint die-
jenige zu sein, die zu einer besseren 
Wirksamkeit des Prüfungsprozesses 
beiträgt. Diese Wirksamkeit wird 
jedoch dadurch geschwächt, dass 
diese Gruppe keinen direkten Zu-
griff auf die Arbeiten der Internen 
Revision hat. Die Beziehung dieser 
Gruppe zur Internen Revision ist aus 
diesem Grund nichts weiter als eine 
bloße Koexistenz.
Im Gegensatz zu einer deutschen 
AG zeichnet sich die Bildung von 
Gruppen in einer kamerunischen SA 
durch besondere Merkmale aus: die 
Kapitalmarktorientierung und die 
Geschäftsleitungsstruktur (DG oder 
PDG). Die Kreditinstitute besitzen 
jedoch eine Governance-Struktur, in 
der die informellen Machtbereiche 

beinahe inexistent sind. In Bezug 
auf die Gruppe „Interne Revision-
Geschäftsleitung“ haben wir es hier 
mit dem gleichen Szenario zu tun 
wie in der deutschen AG, das heißt 
mit der möglichen Bildung einer 
Koalition. Aufgrund des Schweigens 
des OHADA1-Gesetzgebers zur Funk-
tion der Internen Revision ist diese 
Koalition jedoch ausgeprägter als in 
einer deutschen AG. Das Risiko einer 
Koalition zwischen Abschlussprüfer 
und Generaldirektor ist ebenfalls 
zu beachten, allerdings nur für die 
nicht-kapitalmarktorientierte SA. Die 
Stärke dieser Koalition ist jedoch ge-
ring, da die Mandatsdauer von Ab-
schlussprüfern vom Verwaltungsrat 
nur für eine bestimmte Zeit (sechs 
Jahre) festgelegt wird. Das Schwei-
gen des Gesetzgebers zur Qualifika-
tion der Mitglieder des Verwaltungs-
rats oder des Audit Committees 
sowie die PDG-Struktur führen dazu, 
dass die Gruppe „Verwaltungsrat-
Generaldirektor“ nicht unbedingt 
die Wirksamkeit des Prüfungspro-
zesses gewährleistet. Im Gegenteil, 
es können Informationsasymme-
trien zugunsten der Manager ent-
stehen. Die Gruppe „Verwaltungsrat-
Abschlussprüfer“ scheint in der kapi-
talmarktorientierten SA zur Qualität 
des Prüfungsprozesses beizutragen. 
Dies erklärt sich durch die Pflicht zur 
Gemeinschaftsprüfung. Die Stärke 
dieser Gruppe ist jedoch durch 
den fehlenden direkten Zugang zu 
den Arbeiten der Internen Revi-
sion geschwächt. Es ist außerdem 
eine bloße Koexistenz zwischen Ab-
schlussprüfer und Interner Revision 
sowie zwischen Verwaltungsrat und 
Interner Revision zu beobachten.
Auf diesen Charakteristika auf-
bauend, wurde eine den einzelnen 
Aktiengesellschaften entsprechende 
Management-Typologie erstellt. Der 
markanteste Fall hier ist die Her-
ausbildung einer „Dreier-Koalition“ 
(Koalition zwischen drei Akteuren: 
Manager, Interne Revision und Ver-
waltungsrat in eine PDG-Struktur) 
in der kamerunischen SA. Grund-
sätzlich ermöglichte diese Typolo-
gie die Aufdeckung der Mängel 
im Kontrollsystem und rief noch 
einmal nachdrücklich in Erinne-
rung, dass die Grenzen der Macht 
zwischen den Kontrollorganen 
1 OHADA ist das Akronym für "Organisation pour 
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires" 
(Organisation für die Harmonisierung des Han-
delsrechts in Afrika).

und der Geschäftsleitung neu 
definiert werden müssen. Zur Ver-
besserung der Zusammenarbeit 
zwischen Rat, Abschlussprüfern, 
Interner Revision und Managern 
im Hinblick auf eine bessere Cor-
porate Governance wurden ver-
schiedene Lösungsvorschläge ent-
worfen. Angesichts der Corporate 
Governance-Modelle (monistisch 
oder dualistisch) deutscher und ka-
merunischer Aktiengesellschaften 
führen diese Überlegungen zu der 
entscheidenden Frage, ob eine du-
alistische oder monistische Struktur 
zu präferieren ist, um eine bessere 
Kontrolle der Aktiengesellschaften 
zu gewährleisten. Als Antwort auf 
diese Frage ist anzumerken, dass 
die identifizierten Mängel in den 
Kontrollsystemen in den Rollen, den 
Kompetenzen, der Macht und der 
Stellung der Akteure des Prüfungs-
prozesses zu finden sind. Sowohl in 
das monistische als auch in das du-
alistische System soll ein wirksames 
Kontrollsystem eingerichtet werden, 
das eine bessere Führung der Ge-
sellschaften gewährleistet. Ein ef-
fizientes Governance-System einer 
Aktiengesellschaft bedeutet daher 
mehr Transparenz in der Leitung 
sowie die Schaffung und Kontrolle 
einer ausgeglichenen Machtver-
teilung zwischen den Organen der 
Gesellschaft. Diese Überlegungen 
führen uns dazu, ein Corporate-Gov-
ernance-Modell vorzuschlagen, je 
nachdem, ob die Aktiengesellschaft 
monistisch oder dualistisch orien-
tiert ist. Ziel des Modells ist es, ein 
Gleichgewicht zwischen dem Man-
agement und den Überwachungsor-
ganen bei der Erfüllung ihrer Aufga-
ben herzustellen.
In der deutschen AG sollte der Auf-
sichtsrat einen direkten Zugriff auf 
die Arbeiten der Internen Revision 
haben. Der Prüfungsbericht wird in 
diesem Fall vom Leiter der Internen 
Revision gleichzeitig an den Aufsichts-
rat und den Vorstand übermittelt. 
Dies ermöglicht dem Vorstand, die 
Fehler in den Berichten nicht allei-
ne suchen zu müssen. Dies ändert 
jedoch nichts an der Tatsache, dass 
der Vorstand weiterhin über alle 
Vorgänge informiert wird, welche 
die Interne Revision betreffen (Prü-
fungsplan, Sitzung mit Prüfungsaus-
schuss usw.). Deswegen ist der 
Erlass einer Informationsordnung 
als Teil der Geschäftsordnung des  
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Wirtschaftswachstum ist eines der 
am intensivsten untersuchten mak-
roökonomischen Phänomene in der 
Forschungsliteratur der Ökonomie. 
Wie das Wirtschaftswachstum an-
geregt werden kann und was die 

Wachstumstreiber sind, versuchen 
viele Ökonomen zu beantworten. 
Dabei gilt es zu verstehen, welche 
Faktoren Wachstum auslösen, un-
terstützen oder behindern.

Der Fokus der vorliegenden Arbeit 
liegt auf dem Gründungsprozess 
junger und innovativer Unterneh-
men (Start-ups), die sich in der ers-
ten Phase ihrer Geschäftstätigkeit 
befinden. 
Mit der zunehmenden Anzahl wis-
senschaftlicher Veröffentlichungen, 
den wenig klar gefassten Begriffs-
definitionen (KMU, Start-up, junge 
Unternehmen) und der zugrunde-

Zum Einfluss regionaler Erfolgsfaktoren
entlang des Gründungsprozesses

von Dr. Joseph Heß

Bei dem vorliegenden Beitrag handelt es sich um eine Zusammenfassung  
der Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades des Doctor  
rerum politicarum von Joseph Heß. Die Doktorarbeit ist auf MONARCH, 
dem Dokumenten- und Publikationsserver der TU Chemnitz, kostenfrei ab-
rufbar: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa2-357882.

Vorstandes empfehlenswert. Da-
durch sollen Loyalitätskonflikte 
zwischen dem Vorstand und dem 
Leiter der Internen Revision ver-
mieden und die Zusammenarbeit 
von Vorstand und Aufsichtsrat 
gewährleistet werden. Der Zustim-
mungsvorbehalt des Aufsichtsrats 
sollte auf die Einstellung oder Ent-
lassung, den Prüfungsplan sowie 
die Vergütung des Leiters der In-
ternen Revision erweitert werden. 
Dieser Zustimmungsvorbehalt kann 
sogar auf die Inanspruchnahme des 
„Co-Sourcing“ ausgeweitet werden, 
um die Interne Revision bei ihrer 
Arbeit zu unterstützen. Diese Tech-
nik garantiert ein hohes Niveau an 
Qualität hinsichtlich der Unabhän-
gigkeit und Objektivität des Leiters 
der Internen Revision. Weiterhin 
wäre es für den Abschlussprüfer ein-
facher, den Prüfungsbericht direkt 
vom Leiter der Internen Revision zu 
erhalten, anstatt über den Umweg 
des Vorstands oder des Aufsichts-
rats. Um die Unabhängigkeit des 
Abschlussprüfers zu gewährleisten, 
sollten Gemeinschaftsprüfungen bei 
börsennotierten AG verpflichtend 
werden. 
In der kamerunischen SA kann es 
durch die zahlreichen, von den 
Managern kontrollierten Einfluss-
bereiche zu Dreier-Koalitionen 
kommen. Um die Wirksamkeit der 
Internen Revision zu stärken, sollte 
der OHADA-Gesetzgeber zunächst 
klare Bestimmungen bezüglich der 
Stellung und der Rolle der Internen 
Revision innerhalb des Prüfungs-
prozesses erlassen. Zweitens sollte 

die Interne Revision hierarchisch un-
ter die Geschäftsleitung und funktio-
nell unter den Verwaltungsrat oder 
sein Audit Committee unterstellt 
sein. Die Interne Revision erhält aus 
diesem Grund ihre Aufträge von der 
Geschäftsleitung, legt jedoch eben-
falls dem Audit Committee Rech-
enschaft ab. Darüber hinaus sollte 
der Abschlussprüfer einen direkten 
Zugriff auf die Prüfungsberichte der 
Internen Revision haben. Selbstver-
ständlich muss die Geschäftsleitung  
über jeden Kontakt mit dem Ab-
schlussprüfer oder dem Verwaltungs-
rat informiert werden, um jegliche 
Art der asymmetrischen Informa-
tion sowie Loyalitätskonflikte zu ver-
meiden. 
Eine wirksame Interne Revision 
erfordert jedoch, dass der Verwal-
tungsrat oder das Audit Committee 
vollkommen unabhängig von der 
Geschäftsleitung sind und vor al-
lem über die nötige Fachkenntnis 
verfügen, um die Jahresabschlüsse 
einschätzen zu können. In der kapi-
talmarktorientierten SA sollte die 
Rolle des Audit Committees auf die 
Wahl des Abschlussprüfers ausge-
weitet werden. Dies würde es dem 
Abschlussprüfer ermöglichen, seine 
Ergebnisse völlig objektiv und ohne 
Befürchtungen seitens der Manag-
er mitzuteilen. Unabhängig davon, 
ob die SA kapitalmarktorientiert 
ist oder nicht, sollten der Verwal-
tungsrat oder das Audit Commit-
tee im Voraus die Bereitstellung 
von Nichtprüfungsleistungen durch 
die Abschlussprüfer der Gesell-
schaft genehmigen, sowie den Ab-

schlussprüfern den Prüfungsauftrag 
erteilen und die Honorare festlegen. 
Die Unabhängigkeit des Ab-
schlussprüfers wäre jedoch ge-
sichert und die Wirksamkeit des 
Verwaltungsrates oder Audit Com-
mittees gewährleistet, wenn der 
Verwaltungsrat in seiner Kontroll-
funktion nicht vom PDG dominiert 
wird. Die Voraussetzung dafür ist 
eine Trennung der Funktionen des 
DG und PDG oder die Ernennung 
eines stellvertretenden unabhängi-
gen Vorsitzenden („Lead Director“). 
Zur Gewährleistung der Transparenz 
des Prüfungsprozesses sollten klare 
Anforderungen für das Organ defi-
niert werden, das für die Erteilung 
des Prüfungsauftrags zuständig ist.
Im Lichte der Bilanzskandale, hat die 
vorliegende Studie gezeigt,  dass die 
Corporate Governance eine wichtige 
Rolle in Unternehmen spielt. Die Ab-
schlussprüfung stellt ein wichtiges 
Instrument dar, um die Wirksam-
keit der Corporate Governance zu 
gewährleisten. Nicht nur Manager, 
sondern auch weitere Überwa-
chungsorgane sind für die Erreichung 
dieses Ziels verantwortlich. Dies 
erfordert daher Objektivität, Unab-
hängigkeit und Transparenz im Rah-
men der Zusammenarbeit zwischen 
den Akteuren.
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liegenden Komplexität des Themen-
feldes stieg auch deren Diffusität. 
Dies machte es umso wichtiger, 
das Forschungsfeld der Erfolgsfak-
toren eindeutig zu profilieren. Aus 
der wissenschaftlichen Perspektive 
wurde vermehrt eine starre Posi-
tion eingenommen, die zu einem 
gewissen Zeitpunkt im Unterneh-
mensgründungsprozess den Erfolg 
des Start-ups betrachtete. Die Erkennt- 
nis, dass im Lebenszyklus nicht 
nur die Erfolgsfaktoren variieren, 
sondern auch die Perspektive (vom 
Individuum hin zum Unternehmen), 
war vorhanden, wurde jedoch zu-
meist aufgrund der Komplexität des 
Themenfeldes zu stark generalisiert 
oder ganz ignoriert. In den vergan-
genen Jahren wurde deshalb der Ruf 
nach einem dynamischen Modell 
laut, das dem Gründungsgeschehen 
als Prozess Beachtung schenkt und 
nicht nur eine Momentaufnahme 
des Lebenszyklus abbildet.
Selden und Fletcher (2015) ergänzen 
zu der dynamischen Perspektive: 
„The entrepreneurial journey should 
be a key unit of analysis in process 
explanations of entrepreneurial 
events. Process theorists, however, 
have not as yet developed an ana-
lytical framework that explains an 
entrepreneurial event in relation to 
the entrepreneurial journey as the 
unit of analysis.“ (Selden & Fletcher, 
2015, S. 2) Es besteht also die Kritik 
an der starren Perspektive der Un-
ternehmensentwicklung und der  
Ruf nach einer konzeptionellen Er-
weiterung um ein dynamisches 
Modell. Für eine Anwendung in der 
Praxis versuchten sich verschiedene 
Autoren an Konzepten, die den 
Unternehmenserfolg begünstigen 
sollten. Als Beispiel seien hier das 
„Start-up owner manual” (Blank 
und Dorf, 2012), „the lean Start-up” 
(Ries, 2014), „Disciplined Entrepreneur-
ship: 24 Steps to a Successful Start-
up” (Aulet, 2013) oder „Running 
Lean: Iterate from plan A to a plan 
that works“ (Maurya, 2012) zu er-
wähnen. 
Diese Perspektive erweitert die oft-
mals mit ökonomischen Kennzahlen 
wie Gewinn oder Return on Invest-
ment (ROI) geführte Diskussion über 
den Unternehmenserfolg um eine 
soziale und kulturelle Komponente. 
Denn gerade in den frühen Grün-
dungsphasen, die sich mit latenten 
Phänomenen wie dem Vorhanden-

sein einer konkreten Unternehmens-
idee oder den ersten Schritten hin 
zur Unternehmensgründung befas-
sen, ist eine Betrachtung unter rein 
monetären Gesichtspunkten wenig 
logisch.
Die vorliegende Forschungsarbeit 
leistet grundlegende Arbeit bei der 
Verknüpfung weitreichend etablier-
ter Forschungsergebnisse zur Er-
folgsfaktorenforschung mit der noch 
jungen, aber zielführenden Idee, 
die Gründung eines Start-ups als 
Prozess zu verstehen und nicht als 
etwas, das in einem einzigen Au-
genblick stattfindet. Die Forschungs-
arbeit thematisiert zum einen das 
Spannungsfeld zwischen der starren 
und der prozessualen Betrachtung 
des Gründungsprozesses und zum 
anderen die einfließenden regio- 
nalen Erfolgsfaktoren auf eben die-
sen Prozess. Entsprechend verfolgt 
die Arbeit theoretische und praxis-
relevante Ziele.
Auf theoretischer Ebene hat die 
Arbeit die Beantwortung folgender 
Forschungsfrage als Ziel:

Welche regionalen Erfolgsfak-
toren haben Einfluss auf den 
Erfolg von Start-ups entlang des 
Gründungsprozesses?

Für die Praxis liefert die Arbeit ei-
nen Beitrag zum ganzheitlichen 
Verständnis der innovativen Un-
ternehmensgründung. Der Aufbau 
eines Start-ups findet nicht in einem 
Augenblick statt, sondern ist ein Ver-
lauf von der Entwicklung einer aus-
sichtsreichen Geschäftsidee über 
die Ansammlung von Ressourcen 
zur Umsetzung der Idee bis hin zu 
der Etablierung des gegründeten 
Unternehmens am Markt (McMul-
len & Dimov, 2013). 
Für die Beantwortung der For- 
schungsfrage werden regionale Er-
folgsfaktoren entsprechend Spigels 
Arbeit „The Relational Organization 
of Entrepreneurial Ecosystems“ von 
2017 in drei Dimensionen unterteilt 
– materiell, sozial, kulturell – und ihr 
Einfluss bezüglich des Gründungser-
folgs erwogen (Spigel, 2017). Hierfür 
wurde ein Stage-Gate-Modell1 ent-
wickelt, das eine klare Klassifizierung 
des Gründungsprozesses zulässt, 

1 Ein Stage-Gate-Modell ist in dieser Forschungs-
arbeit ein Prozess-Modell, das einen Vorgang 
systematisiert und die einzelnen Phasen des Pro-
zesses erläutert sowie klare Anfangs- und End-
punkte definiert.

wobei diesen „Stages“ Einflussfak-
toren zugeordnet werden können. 
Damit soll ein interdisziplinärer Bei- 
trag zur Unterstützung des Grün-
dungsgeschehens erarbeitet wer-
den. Die beiden Konzepte (Spigels 
Ökosystemansatz und ein Stage-
Gate-Modell des Gründungspro-
zesses) wurden als Untersuchungs-
rahmen gewählt, um Erfolgsindika-
toren zu klassifizieren und katego-
risierbar zu machen. 
Neben einer inhaltlichen Beschrei-
bung der Forschungsarbeit im er-
sten Teil erfolgt im zweiten Abschnitt 
die Aufarbeitung der theoretischen 
Grundlagen als Vorbereitung der 
Darstellung und Erklärung der 
einzelnen Gründungsprozess-Felder. 
Um dem Leser einen einfachen 
Einstieg in die Thematik zu geben, 
werden relevante Begriffe bestimmt 
und diese voneinander abgegrenzt.
Der dritte und vierte Abschnitt be-
schreibt die beiden gewählten 
Rahmenkonzepte. Zum einen den 
Ansatz, nach dem sich Start-ups in 
einem finiten Ökosystem bewegen, 
in dem verschiedene Einflussgrößen 
wirken. Zum anderen den prozessua-
len Gründungsansatz, der die Un-
ternehmensgründung von der Idee  
bis zur Etablierung des Unterneh-
mens betrachtet.
Den Untersuchungsschwerpunkt 
der Arbeit bilden der fünfte bis 
siebte Abschnitt. Hier wird zunächst 
das strukturierte Vorgehen in-
nerhalb der gewählten Suchstrate- 
gie erläutert, um schließlich in der 
Forschungsdomäne Anwendung zu 
finden. Dabei werden recherchierte 
Aspekte der aktuellen Forschungs-
landschaft, die in den einzelnen 
Gründungsphasen einwirken, auf-
geführt und erörtert. Es werden so-
wohl die in der Wissenschaft präsen-
tierten Ansätze als auch wider-
sprüchliche Konzepte diskutiert und 
in die Untersuchung eingebunden. 
Nach einer Zwischenbetrachtung 
wird die strukturierte Recherche im 
siebten Abschnitt erweitert und um 
einen zweiten Suchlauf ergänzt.
Auf theoretischer Ebene leistet die 
Arbeit mehrere wichtige Beiträge 
zum wissenschaftlichen Diskurs über 
unternehmerische Ökosysteme und 
Erfolgsfaktoren sowie Indikatoren.
Erstens nimmt die Arbeit eine Pro-
zessperspektive ein, um bestehende 
Forschungsarbeiten zu unterneh-
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merischen Ökosystemen im Grün-
dungsverlauf zu überprüfen, wobei 
der Schwerpunkt auf der Dynamik 
wirkender Erfolgsdeterminanten 
liegt. Mit Ausnahme jüngster Arbei-
ten, wie beispielsweise von Spigel 
und Harrisons (2018), haben sich die 
bestehenden Studien zu regionalen 
Ökosystemen auf die Gestaltung 
statischer Rahmen und die Identifi-
zierung erfolgreicher Komponenten 
konzentriert. Neuere Studien begin-
nen zwar, eine interaktive und dyna-
mische Perspektive zu implementie-
ren, jedoch liegt der Fokus auf der 
Entstehung von Ökosystemen und  
nicht auf dem Gründungsprozess 
innovativer Jungunternehmen (z.B. 
Colombo et al., 2019 oder Cavallo, 
Ghezzi, & Balocco, 2019). Die Per-
spektive der statischen Betrachtung 
betrifft überdies die Arbeiten zu Er-
folgsfaktoren. Für folgende Untersu-
chungen sollte eine dynamischere 
Sichtweise eingenommen werden, 
um Determinanten des Gründungs-
prozesses zu analysieren. Angesichts 
der Tatsache, dass die Unterneh-
mensgründung ein komplexer und 
vielschichtiger Prozess ist, sollten in 
Zukunft vor allem Längsschnittanaly-
sen in Betracht gezogen werden. Das 
Human- und Sozialkapital entwickelt 
sich im Laufe des Gründungspro-
zesses. Daher können Längsschnitt-
analysen eingesetzt werden, um zu 
verfolgen, wie sich die Entwicklung 
der Profile von Gründern sowie un-
terschiedliche Determinanten auf 
diesen Prozess auswirken. Darüber 
hinaus sollten Forschungsbemü-
hungen eine integrierte Perspektive 
einnehmen und dem Zusammen-
spiel verschiedener Prädiktoren auf 
verschiedenen Ebenen (d.h. des 
Individuums, des Unternehmens, 
der Organisation und des Makro-
Umfelds) Aufmerksamkeit widmen. 
Die in Kapitel 8 identifizierte Literatur 
offeriert die Betrachtung relevanter 
Einflussgrößen im Entstehungs- und 
Reifeprozess eines Start-ups unter 
dem Bezugsrahmen regionaler Öko-
systeme.
Zweitens thematisiert die vorliegen-
de Arbeit eine Lücke in der unterneh-
merischen Ökosystemforschung, 
indem sie das Verständnis für die 
dynamischen Herausforderungen  
verbessert, die das Unterneh-
mertum und die Gründung neuer 
Unternehmen mit sich bringen. 
Die Berücksichtigung prozessbezo-

gener Erfolgsfaktoren ermöglicht 
die Anpassung und Erweiterung 
bestehender Theorien durch die 
Einbeziehung neuer kontextspezi-
fischer Variablen. Künftige Studien 
sollten neben dem Fokus auf Er-
folgsfaktoren auch die Hindernisse 
beachten, die die Entwicklung von 
Start-ups be- oder verhindern. Dies 
kann neue Unternehmen davor be-
wahren, Fehler anderer zu wieder-
holen und Administratoren sowie 
politischen Entscheidungsträgern 
einen umfassenderen Überblick 
für die Entwicklung verbesserter 
Unterstützungsmechanismen zur 
Erleichterung von Kommerzialisie-
rungsaktivitäten bieten. Eine ver-
feinerte Theorie von Erfolgsfaktoren 
in unternehmerischen Ökosystemen 
kann dann auf andere Kontexte ver-
allgemeinert werden. 
Schließlich sollten multinationalen 
Vergleichen mehr Aufmerksamkeit 
geschenkt werden, die sich vor al-
lem in Bezug auf kulturelle Aspek-
te von der amerikanischen oder 
europäischen Perspektive unter-
scheidet. Insbesondere den weniger 
erforschten, aber sich rasch ent-
wickelnden Kontinent Asien sollte 
dabei Beachtung geschenkt werden. 
Die im Review identifizierte Litera-
tur fokussiert zu 31% Gründer und 
deren Verhalten in den USA. An 
zweiter Stelle kommt Großbritan-
nien mit 13% und danach Deutsch-
land mit knapp sechs Prozent. In 
Anbetracht der Vielfalt regionaler 
und nationaler Kulturen könnten 
Gründer aus unterschiedlichen Be-
weggründen motiviert werden, ihre 
eigenen Unternehmen zu gründen. 
Praktische Anwendung kann der 
vorliegende Review vor allem  
bezüglich der Entwicklung unterneh-
merischer Ökosysteme und der 
gezielten Steuerung von Einflussfak-
toren finden. 
Um die grundlegende Triebkraft 
unternehmerischer Ökosysteme zu 
verstehen, müssen politische Ent-
scheidungsträger erkennen, wie Un-
ternehmen Werte schaffen. Frühere 
Praktiken, die sich auf die politische 
Förderung von Innovationssystem- 
und Clustertheorien stützen, sollten 
sorgfältig neu bewertet und um un-
ternehmerische Ökosystempolitiken 
erweitert werden, in die Aspekte 
wie die digitale Transformation, Res-
sourcenallokation und Interaktions-
effekte einbezogen werden. Identifi-

zierte Erfolgsfaktoren können wahr-
genommen und zur aktiven Ge-
staltung von Ökosystemen um die 
folgenden Handlungsempfehlungen 
erweitert werden:
• Entwicklung des Ökosystems un-

ter Berücksichtigung der lokalen 
Gegebenheiten

• Eigene Handlungsschritte entwick-
eln, nicht im Gießkannenprinzip 
kopieren (maßgeschneiderte Poli-
tik)

• Privatsektor und große Marktteil-
nehmer konsequent einbeziehen

• Start-ups mit großen Wachstums-
potentialen begünstigen und 
fördern

• Ziele definieren und messen
• Kulturwandel aktiv unterstützen
• Erfolgsgeschichten hervorheben
• Funktionierende Systeme nicht 

abändern, aber unterstützen
• Organisches Wachstum für Start-

ups ermöglichen
• Rechtliche, bürokratische und regu-

latorische Rahmenbedingungen 
zugunsten der Gründungsvorhaben 
verbessern

• Entscheider innerhalb jeder Di-
mension des Ökosystems identifi-
zieren und einbeziehen
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Ausgangslage
Die vorliegende Inauguraldisserta-
tion beschreibt zunächst die fak-
tischen Auswirkungen der „Ener-
giewende“ auf die Elektrizitätsver-
sorgungssicherheit und die damit 
für das Übertragungsnetz einher-
gehenden Herausforderungen. Das 
Übertragungsnetz besteht in der 
Regel aus Höchstspannungsleitun-
gen mit besonders hohem Span-
nungsniveau von z. B. 220 kV bis 400 
kV. Von diesem Ausgangspunkt aus 
wird die Frage untersucht, welcher 
Rechtsrahmen für den Ausbau 
des Übertragungsnetzes sowohl in 
Deutschland als auch in Polen ge-
schaffen wurde und wie die jewei-
lige Lösung zu bewerten ist.
Die Beantwortung dieser Fragen 
erfolgt nicht isoliert bezogen auf 
das jeweilige nationale Recht, son-
dern im Kontext der europäischen 
Rechtsvorschriften zum Übertra-
gungsnetzausbau. Denn nationale 
Vorschriften im Bereich des Energie-
rechts und damit zumindest im Be-
reich der Netzausbauplanung sind 
in hohem Maße durch unionsrecht-
liche Vorgaben geprägt. Und gerade 
diese Tatsache stellte sich für die 

Untersuchung des Forschungsge-
genstandes als eine größere Hürde 
heraus. Denn kaum ein anderes 
Rechtsgebiet wird durch politische 
Entscheidungen so sehr beeinflusst 
wie das Energierecht. Aufgrund 
der gesetzlichen Dynamik kommt 
es in diesem Bereich sehr häufig 
sowohl auf nationaler als auch auf 
europäischer Ebene zu gesetzlichen 
Änderungen, so dass ein Zeitpunkt 
gewählt werden musste, auf den im 
Rahmen der Betrachtung abgestellt 
wird. Andernfalls wäre zu bezwei-
feln, ob die Arbeit angesichts der 
ständigen gesetzlichen Änderungen 
hätte überhaupt beendet werden 
können. Aus diesem Grund hat sich 
der Autor dazu entschlossen, die eu-
ropäische und nationale Rechtslage 
nur bis zum 31. Dezember 2017 zu 
berücksichtigen. Davon ausgenom-
men wurden jedoch die polnischen 
Vorschriften zum Wassergesetz, die 
bereits im Jahr 2017 verabschiedet 
wurden, aber erst im Jahr 2018 in 
Kraft getreten sind und durch neue 
Rechtsinstrumente auch einen grund-
sätzlichen Strukturwechsel im pol-
nischen Wasserrecht herbeigeführt 
haben.

Im Anschluss an die Darstellung des 
deutsch-polnischen Rechtsrahmens 
wird die Frage untersucht, welche 
der jeweiligen nationalen Vorschrif-
ten im Stande sind, den Übertra-
gungsnetzausbau zu beschleunigen 
und so wesentlich zur Umsetzung 
der Energiewende beizutragen.
Dieser zweite Schritt bildet 
schließlich die Grundlage für die 
abschließende Frage, in deren Rah-
men geklärt werden soll, welche der 
deutschen Vorschriften im Bereich 
der Netzausbauplanung und Plan-
feststellung auf Polen übertragbar 
und ob deren Übertragbarkeit im 
Hinblick auf eine potentielle Um-
setzung einer Energiewende in Po-
len überhaupt sinnvoll wären.
Die Klärung dieser Abschlussfrage 
ist deshalb interessant und wichtig, 
weil Polen bei der Ausrichtung seiner 
Elektrizitätsversorgung einen völ-
lig gegensätzlichen Weg gegenüber 
Deutschland eingeschlagen hat. In-
sofern plant Polen bis 2035 die Er-
richtung von zwei Kernkraftwerken. 
Angesichts der vergleichbaren geo-
grafischen Lage mit einem wind-
reichen Norden und damit einem 
gleichartig gelagerten Ausbaupo-
tential von Windenergie ist die Aus-
gangslage in beiden Nachbarstaaten 
sehr ähnlich. Aus diesem Grund zielt 
die Arbeit auch darauf ab, mögliche 
Handlungsoptionen bei der gesetz-
lichen Ausgestaltung aufzuzeigen, 

Die Energiewende als Exportschlager? 
Eine rechtsvergleichende Untersuchung der deutsch-polnischen 

Vorschriften zum Übertragungsnetzausbau im Lichte einer sicheren 
Elektrizitätsversorgung und unter Berücksichtigung des europäischen 

Rechtsrahmens
von Dr. Witold Kabacinski 
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durch welche der Übertragungs-
netzausbau beschleunigt und da-
durch auch eine Alternative zum 
angestrebten polnischen Atompro-
gramm aufgezeigt werden könnte.

Netzausbauplanung
Bei der Untersuchung des natio- 
nalen Rechtsrahmens im Bereich des 
Übertragungsnetzausbaus in beiden 
Ländern unterscheidet die Arbeit 
zwischen dem Netzausbau an Land 
(„Onshore“) und dem Netzausbau 
auf See („Offshore“). In diesem Rah-
men wird zudem zwischen den ge- 
setzlichen Regelungen im Bereich 
der übergeordneten Netzausbau-
planung und der anschließenden 
Genehmigung bzw. Planfeststellung 
der eigentlichen Netzausbauvorha-
ben differenziert.
Den Beginn macht dabei die 
Darstellung der deutschen Rege-
lungen zur Netzausbauplanung im 
Onshore-Bereich. Diese besteht 
aus der sog. „Bundesbedarfspla-
nung“. Der Bundesbedarfsplanung 
liegt ein mehrstufiges Planungs-
system zugrunde, auf deren erster 
Stufe die Erstellung eines gemein-
samen „Szenariorahmens“ durch 
die vier deutschen Übertragungs-
netzbetreiber steht. Bei dem Sze-
nariorahmen handelt es sich im 
Ergebnis um mehrere Prognosen 
(„Szenarien“) über die Entwicklung 
der künftigen Energieversorgung 
für die nächsten 20 Jahre. Auf die-
ser Grundlage erstellen die Über-
tragungsnetzbetreiber einen „Netz-
entwicklungsplan“, welcher den 
mit der Entwicklung der künftigen 
Energieversorgung einhergehenden 
Ausbaubedarf im Übertragungsnetz 
festlegt. Sowohl der Szenariorah-
men als auch der Netzentwicklungs-
plan werden dabei umfangreich zur 
öffentlichen Konsultation gestellt. 
Das Interesse der Öffentlichkeit für 
die Teilnahme an dem Erstellungs-
prozess ist schlichtweg immens. 
Dies zeigt sich durch Tausende von 
Einwendungen, die regelmäßig er-
hoben werden.
Der Netzentwicklungsplan wird so-
dann von der Bundesnetzagentur 
bestätigt und bildet die Grundla-
ge für den sog. „Bundesbedarfs-
plan“. Dieser wird im förmlichen 
Gesetzgebungsverfahren durch 
das Parlament als Gesetz (BBPlG1) 
1 Gesetz über den Bundesbedarfsplan (Bundes-
bedarfsplangesetz – BBPlG)

verabschiedet. In dem Bundesbe-
darfsplan werden die sog. „ener-
giewirtschaftliche Notwendigkeit“ 
und ein „vordringlicher Bedarf zur 
Gewährleistung eines sicheren und 
zuverlässigen Netzbetriebs“ der zu 
errichtenden Übertragungsnetzlei-
tungen von Gesetzes wegen fest-
gestellt. Durch diese Feststellung 
wird für das nachgelagerte Plan-
feststellungsverfahren die erfor- 
derliche Planrechtfertigung für die 
zu errichtenden Übertragungslei-
tungen rechtsverbindlich begrün-
det, so dass hierzu keine weiteren 
gesonderten Feststellungen mehr 
getroffen werden müssen. Damit 
endet die erste Stufe des Netzaus-
bauplanungsprozesses.
Der Bundesbedarfsplanung folgt 
sodann auf der zweiten Stufe die 
sog. „Bundesfachplanung“. Hier-
bei handelt es sich um eine rechts-
verbindliche Trassenplanung, in 
deren Rahmen konkrete Trassen-
korridore für die im Bundesbedarfs-
plan ausgewiesenen Übertragungs-
netzleitungen festgelegt werden.
Neben der Bundesbedarfsplanung 
sehen die deutschen Vorschriften 
mit der beinahe namensgleichen 
„Bedarfsplanung“ noch ein wei-
teres Rechtsinstrument im Bereich 
der gesetzlichen Netzausbaupla-
nung vor. Auch hierbei werden für 
bestimmte Übertragungsnetzleitun-
gen die energiewirtschaftliche Not-
wendigkeit und ein vordringlicher 
Ausbaubedarf (wie oben) gesetzlich 
festgestellt, wodurch auch für diese 
eine Planrechtfertigung begründet 
wird. Der wesentliche Unterschied 
zwischen den beiden Rechtsinstru-
menten liegt jedoch darin, dass die 
im Bundesbedarfsplan ausgewie-
senen Übertragungsnetzleitungen 
nach dem spezialgesetzlichen NABEG2 
planfestgestellt werden. Zweck des 
NABEG ist dabei die Beschleunigung 
des Netzausbaus. Leitungen i. S. d. 
Bedarfsplanung werden dagegen 
nach den allgemeinen Regelungen 
des EnWG3 planfestgestellt.
Auch für die Ausschließli-
che Wirtschaftszone sehen die 
deutschen Vorschriften eine be-
sondere Bundesbedarfsplanung im 
Offshore-Bereich vor. Diese folgt je-
doch nicht den gleichen Prinzipien 

2 Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG)
3 Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversor-
gung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG)

wie an Land. Denn dem Offshore-
Netzentwicklungsplan wird der sog. 
„Bundesfachplan Offshore“ vor-
angestellt. Dieser legt u. a. bereits 
konkrete Trassenkorridore für die 
Anbindungsleitungen von Offshore-
Windparks fest. Diese Festlegungen 
werden sodann in dem Offshore-
Netzentwicklungsplan berücksich-
tigt. Im Gegensatz zur Bundesbedarfs-
planung an Land wird der Netzent-
wicklungsplan im Offshore-Bereich 
damit aus den vorher getroffenen 
Festlegungen von Trassenkorridoren 
entwickelt, wodurch Bundesbedarfs-
planung und Bundesfachplanung 
miteinander kombiniert werden.
Auch nach der polnischen Rechts-
lage ist der Übertragungsnetzbe-
treiber zur Erstellung des sog. „Über-
tragungsnetzentwicklungsplans“ 
(ÜNEP) verpflichtet. Die polnische 
Netzausbauplanung an Land verfolgt 
jedoch ein völlig anderes Ziel als 
die deutsche. Insofern besteht der 
wesentliche Unterschied zwischen 
beiden Netzausbauplanungsregi-
men darin, dass durch die polnische 
Netzausbauplanung die Tätigkeit des 
Übertragungsnetzbetreibers und 
damit die Netzausbaukosten kon-
trolliert werden sollen. Daher sehen 
die polnischen Vorschriften auch 
keine derart umfangreiche öffentli-
che Beteiligung wie in Deutschland 
vor. Insofern ist der Beteiligtenkreis 
im Rahmen der polnischen Netz-
ausbauplanung im Ergebnis nur auf 
die unmittelbaren Nutzer des Über-
tragungsnetzes beschränkt. Doch 
gerade diese Einschränkung weckt 
erhebliche Zweifel an der Verein-
barkeit der polnischen Vorschriften 
mit unionsrechtlichen Vorgaben im 
Bereich des Umweltrechts. Diese 
fordern zumindest bei Plänen bzw. 
Programmen im Energiebereich 
eine breite öffentliche Konsulta-
tion, bei der die allgemeine Öffent- 
lichkeit sowie Umweltvereinigun-
gen zwingend zu beteiligen sind. Im 
Übrigen entfaltet der ÜNEP auch 
keine Regelungswirkung, da dieser 
nicht durch einen administrativen 
Verwaltungsakt bestätigt wird. So ist 
auch zu erklären, dass nur wenige 
der im ÜNEP getroffenen Festlegun-
gen überhaupt einen Eingang in das 
spezialgesetzliche „Sondergesetz 
Übertragungsnetz“ (SÜN) gefunden 
haben, durch welches der Ausbau 
von Übertragungsnetzleitungen be-
schleunigt werden soll.
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Für den Offshore-Bereich sieht die 
polnische Rechtsordnung dagegen  
keine mit den deutschen Regelun-
gen vergleichbare Netzentwicklungs-
planung vor. Gleichwohl können 
auch nach der polnischen Rechts-
lage in den sog. „Raumordnungs- 
und Raumbewirtschaftungsplänen“ 
bestimmte Festlegungen für Off-
shore-Übertragungsnetzleitungen 
getroffen werden.

Zulassung von Netzausbauvorhaben
Die eigentliche Zulassung der Netz-
ausbauvorhaben läuft sowohl in 
Deutschland als auch in Polen eben-
falls nach einem völlig gegensätz-
lichen Rechtsprinzip ab. Denn die 
Zulassung der Übertragungsnetzaus-
bauvorhaben erfolgt nach deutschem 
Recht im Wege einer Planfeststel-
lung, welche insofern eine formelle 
Konzentrations-wirkung entfaltet. 
Diese bewirkt, dass neben dem 
Planfeststellungsbeschluss keine 
weiteren Einzelgenehmigungen (mit 
Ausnahme einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis oder Bewilligung) mehr 
eingeholt werden müssen.
Die deutsche Rechtslage differenziert 
bei der Planfeststellung im Onshore- 
Bereich nach der Art der zu errichten-
den Übertragungsnetzleitung. Denn die  
Planfeststellung von Übertragungs-
netzleitungen, die in dem Bundes-
bedarfsplan i.S.d. BBPlG als „länder-
übergreifende oder grenzüberschnei-
dende Höchstspannungsleitungen“ 
sowie als „Offshore-Anbindungslei-
tungen“ ausgewiesen wurden, erfolgt 
nach dem spezialgesetzlichen NABEG, 
während die übrigen im Bundesbe-
darfsplan genannten Vorhaben sowie 
alle anderen Onshore-Übertragungs-
netzleitungen nach den allgemeinen 
energiewirtschaftlichen Vorschriften 
i. S. d. EnWG planfestgestellt werden.
Die Planfeststellung von Übertragungs-
netzleitungen im Offshore-Bereich 
ist in ihrer gesetzlichen Komplexität 
dagegen kaum mehr zu überbieten. 
Denn in deren Rahmen wird nach dem  
Zeitpunkt der Inbetriebnahme und 
dem Standort sowie der Art der je-
weiligen Netzleitung unterschieden. 
Je nachdem finden auf die Planfest-
stellung derartiger Netzleitungen ent-
weder das NABEG, EnWG, SeeAnlV4, 
WindSeeG, SeeAnlG oder das BBergG5 
entsprechend Anwendung.
4 Seeanlagenverordnung (SeeAnlV)
5 Bundesberggesetz (BBergG)

Ein mit den deutschen Vorschriften 
vergleichbares Planfeststellungsver-
fahren ist der polnischen Rechtsord-
nung dagegen fremd. Aus diesem 
Grund erfordert die Zulassung von 
Netzausbauvorhaben nach pol-
nischem Recht stets die Einholung 
von Einzelgenehmigungen. Hierzu 
gehören die sog. „Entscheidung 
über Umweltbedingungen“, „Ent-
scheidung über Standortfestlegung“, 
eine „wasserrechtliche Genehmi-
gung“ oder eine „wasserrechtliche 
Benachrichtigung“ (beide werden 
dabei unter dem Oberbegriff der 
„wasserrechtlichen Erlaubnis“ sub-
sumiert), eine „Baugenehmigung“ 
und eine „Benachrichtigung über 
Baufertigstellung“ oder eine „Nut-
zungsgenehmigung“. Ergänzend 
hierzu enthält das SÜN besondere 
Regelungen, durch welche die Rege-
lungen im Zusammenhang mit der  
„Entscheidung über Standortfestle-
gung“ vor dem Hintergrund der Netz-
ausbaubeschleunigung abgeändert 
werden.
Die vorstehenden Einzelgenehmi-
gungen sind in der Regel auch im 
Zusammenhang mit dem Ausbau von 
Offshore-Netzleitungen einzuholen, 
wobei diesbezüglich bestimmte Aus-
nahme- und Ergänzungsvorschriften 
zur Anwendung gelangen, die spezi-
ell den meeresrechtlichen Besonder-
heiten Rechnung tragen.

Ergebnisse
Auch wenn die polnischen Vor-
schriften zur Netzausbauplanung 
im Onshore-Bereich aufgrund der 
unzureichenden Beteiligung der 
Öffentlichkeit im Hinblick auf ihre 
Vereinbarkeit mit Unionsrecht nicht 
über jeden Zweifel erhaben sind, so 
sind sie den deutschen Regelungen 
dennoch vorzuziehen. Denn die pol-
nische Rechtslage ist im Vergleich zu 
den deutschen Regelungen homo-
gener. Insofern wird nach polnischem 
Recht nicht zwischen verschiedenen 
Leitungsarten unterschieden, so dass 
in Polen auch nur ein einziges Netz-
ausbauplanungssystem zum Zuge 
kommt, für das auch keine gestufte 
Planungshierarchie gilt. Aus die-
sem Grund dürften die polnischen 
Vorschriften für einen zügigen Netz-
ausbau sorgen. Gleichwohl besteht in 
Polen im Bereich der Offshore-Netz-
ausbauplanung dringender Hand-
lungsbedarf, da diesbezüglich kein 
spezialgesetzliches Planungsinstru-

ment vorgesehen ist. Eine potentielle 
Energiewende kann aber nur dann 
gelingen, wenn für den Anschluss der 
Offshore-Windparks eine struktu-
rierte und koordinierte Netzausbau-
planung geschaffen wird.
Auch im Bereich der Zulassung von 
Netzausbauvorhaben weist Polen 
trotz des Erfordernisses der Einho-
lung von fünf Einzelgenehmigungen 
ein geeignetes Rechtssystem auf, 
welches für die Umsetzung einer 
potentiellen Energiewende not-
wendig wäre. Ein Rückgriff auf die 
deutschen Regelungen zur Planfest-
stellung ist damit rechtlich weder 
möglich noch erforderlich. Denn 
die polnischen Vorschriften sind im 
Vergleich zur deutschen Rechtslage 
auch in diesem Bereich klarer und 
besser strukturiert. Insofern wird 
nach polnischem Recht anders als 
nach deutscher Rechtsordnung nicht 
zwischen verschiedenen Leitungs-
arten unterschieden, so dass deren 
Genehmigung sich auch nicht nach 
unterschiedlichen Rechtsvorschriften 
mit unterschiedlichem Regelungs-
inhalt richtet. In diesem Zusam-
menhang sieht auch die polnische 
Rechtsordnung mit den Vorschriften 
des SÜN ein spezialgesetzliches Be-
schleunigungsinstrument für die 
Genehmigung von Übertragungs-
netzausbauvorhaben vor, so dass 
dieses den deutschen Beschleuni-
gungsvorschriften des NABEG in 
nichts nachsteht. Darüber hinaus 
müssen Verwaltungsverfahren nach 
polnischem Recht in der Regel inner-
halb eines Monats, bei einer kompli-
zierten Sach- und Rechtslage spä-
testens jedoch innerhalb von zwei 
Monaten abgeschlossen werden. 
Aus diesem Grund ist auch nicht zu 
befürchten, dass die Einholung der 
Einzelgenehmigungen im Vergleich 
zum deutschen Planfeststellungs-
verfahren übermäßig lange Zeit in 
Anspruch nehmen wird.
Angesichts der nationalen Regelun-
gen im Bereich des Übertragungsnet-
zausbaus kann eine potentielle Ener-
giewende nach deutschem Vorbild 
damit auch für Polen eine gangbare 
Alternative zum angestrebten Atom-
programm darstellen. Dies erford-
ert nur politischen Mut und Über-
zeugung. Dass diese Wende jedoch 
möglich ist, hat Deutschland nach-
drücklich bewiesen.
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When we look at the usage of AI and 
cloud, I think it is especially going to ac- 
celerate also not just us, but how our clients  
are going to go on their digital transforma-
tions. And I believe this crisis is only going 
to accelerate that as we go over the next 
few months.

Michael Dell   

Die Verlagerung der militärischen in die 
ökonomische Auseinandersetzung ist kein 
"Nichtkrieg", sondern sie richtet wirt-
schaftlich wie ökologisch furchtbare Zer-
störungen an.

Eugen Drewermann

Man muss immer über die bekannten 
Grenzen der Branche, die man kennt, hin-
wegschauen.

Steve Jobs  

Healing people, not saving (money) to 
help the economy (is important), healing 
people, who are more important than the 
economy. People are temples of the Holy 
Spirit, the economy is not.

Papst Franziskus 

In der Wirtschaft geht es nicht gnädiger zu 
als in der Schlacht im Teutoburger Wald.

Friedrich Dürrenmatt

Die Sicht der Regierung von der Wirtschaft 
lässt sich kurz zusammenfassen: Wenn sie 
sich bewegt, belege sie mit Steuern. Wenn 
sie sich zu weit bewegt, reguliere sie. Und 
wenn sie aufhört, sich zu bewegen, bezu-
schusse sie.

Ronald Reagan  

Investiere nur in ein Unternehmen, das 
auch ein Dummkopf führen könnte. Frü-
her oder später wird es dazu kommen.

Warren Buffet

Ein Geschäft ist ein Geschäft.
Woodrow Wilson

01.-02.11.2021 | Online-Workshop
Scholarship Application for PhD Fun-
ding in Germany
Onlineveranstaltung
Der Online-Workshop wird vom Zen-
trum für Wissenschaftlichen Nachwuchs 
durchgeführt. Interessenten können sich 
in dieser Veranstaltung über die Finan-
zierungsmöglichkeiten für das Doktorstu-
dium informieren. Der englischsprachige 
Workshop wird den Teilnehmern "einen 
Überblick über deutsche Stipendienge-
ber, Entscheidungshilfen für Stipendien 
sowie Erläuterungen zum Bewerbungs-
prozess" verschaffen. Um an der zweitä-
gigen Veranstaltung teilzunehmen, sind 
Interessenten aufgefordert, sich über 
OPAL anzumelden. Es wird keine Teilnah-
megebühr erhoben.
Nähere Informationen sowie kosten-
lose und verbindliche Anmeldung unter: 
https://bildungsportal.sachsen.de/opal/
auth/RepositoryEntry/31885885441/
CourseNode/1630463408662487011?2

10.-12.11.2021| Online-Vorlesung
Praxis des Investmentbanking
Onlineveranstaltung
Die Online-Vorlesung wird von der Pro-
fessur für Finanzwirtschaft und Bankbe-
triebslehre durchgeführt. Interessenten 
werden in dieser Veranstaltung einen 
Überblick zu Themen wie beispiels-
weise Geschichte und Organisation des 
Investmentbanking, Asset Management 
und Handel geben. Die Vorlesung findet 
online statt, allerdings stehen in Ausnah-
mefällen auch 16 Plätze bereit, um die 
Blockvorlesung als Präsensverstaltung 
zu besuchen (Vorlesungsort ist 2/N113).  
Teilnehmer, die die Veranstaltung über 
die drei Veranstaltungstage besuchen, 
können einen Teilnahmeschein erhal-
ten. Die Anmeldung ist kostenfrei.
Nähere Informationen sowie kosten-
lose Anmeldung unter:  https://www.
tu-chemnitz.de/wirtschaft/bwl4/lehr-
veranstaltungen.php#praxisib

30.11.2021 | Online-Vortrag
Online-Workshop: Studentische Lerner-
gebnisse alternativ prüfen und bewer-
ten
Onlineveranstaltung
Der Online-Workshop wird von der TU 
Chemnitz durchgeführt. Die Veranstal-
tung setzt sich zum Ziel, den Teilnehmern 
die Möglichkeit zu geben, "ihre bisherige 
Prüfungspraxis" kritisch zu reflektieren, 
"alternative Prüfungsformen" kennen-
zulernen und "alternative, [...] Prüfungs-
szenarien für [...] eigene Lehrveranstal-
tungen" zu erarbeiten. Interessenten sind 
aufgefordert, sich über OPAL anzumel-
den. Teilnehmer von Mitgliedshochschu-
len des Hochschuldidaktischen Zentrums 
Sachsen (z. B. TU Chemnitz) können die 
Veranstaltung kostenfrei besuchen.
Nähere Informationen zur Teilnahme 
an der Veranstaltung finden sich unter: 
https://bildungsportal.sachsen.de/opal/
auth/RepositoryEntry/20315832332/
CourseNode/1625798638917882006?6

Veranstaltungshinweise


